………………………………………..….

Name

…………………………………..……….

Dienststelle

An die
Bildungsdirektion Niederösterreich

Rennbahnstraße 29

3109 St. Pölten

Betrifft:

Ansuchen um Bezugsvorschuss

Als Unterlagen sind anzuschließen:

1. Kostenvoranschlag oder Rechnung (nicht älter als ein Jahr)
2. Versicherungspolizze mit Vinkulierung und Originalabschnitt der ersten Prämienzahlung (siehe Seite 3)

3. Negativerklärung des Dienstgebers (nur bei öffentlichem Dienst), dass der (die) Gatte (in) für denselben Zweck weder einen Vorschuss erhalten noch beantragt hat.

Bei Vorschuss für Wohnzwecke sind außerdem anzuschließen:

Kostenvoranschläge für das gesamte Bauvorhaben

gegebenenfalls: Kaufvertrag aus dem der Kaufpreis hervorgeht

Höhe des beantragten Vorschusses: € ...................................

Anzahl und Höhe der Rückzahlungsraten: ...........................................

Verwendungszweck des Vorschusses: .....................................................................................

................................................................................................................................................

Art und Höhe eines allfälligen Nebeneinkommens: ...................................................................

................................................................................................................................................

Ich verpflichte mich hiermit, einen allenfalls noch offenen Vorschussrest im Falle meines Ausscheidens aus dem Dienst auf einmal zurückzuzahlen.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Einbehaltung der fälligen Prämien von meinen Bezügen durch die Personalgruppe Bund, Personalverrechnung erfolgen darf.

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich die bestimmungsgemäße Verwendung des von mir erbetenen Vorschusses durch Vorlage saldierter Rechnungen innerhalb einer noch festzusetzenden Frist nachzuweisen habe und, dass die bestimmungswidrige Verwendung des gewährten Vorschusses dienstrechtliche Maßnahmen zur Folge hat.

Mein Ansuchen begründe ich wie folgt:

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

..................................... , am ......................                              ...............................................

Jeder Vorschuss ist zu besichern!
Als Sicherstellung kommt in Betracht:

Risiko-, Er- und Ablebensversicherung

Zur Risiko-, Er- und Ablebensversicherung wird bemerkt, dass die mit der Selbstmord- und

Unanfechtbarkeitsklausel versehene und bei der Dienstbehörde zu hinterlegende Polizze auf die

den Vorschuss gewährende Dienstbehörde als Bezugsberechtigter zu lauten hat oder zugunsten

dieser Behörde zu vinkulieren ist. Der Versicherungsvertrag muss außerdem die Vereinbarung

enthalten, dass während der Dauer der Hinterlegung der Polizze kein anderer

Bezugsberechtigter an die Stelle der Dienstbehörde gesetzt werden darf. Ferner hat der

Vorschusswerber eine schriftliche Erklärung abzugeben, worin er sich einverstanden erklärt,

dass die Einbehaltung der fälligen Prämien von seinen Bezügen durch die Dienstbehörde

erfolgen darf. Die Polizze ist jedenfalls vor Auszahlung des Vorschusses zu hinterlegen.

Der Originalzahlungsabschnitt der ersten Prämienzahlung wäre beizulegen.
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